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1 Situation und Aufgabenstellung 

In Ludwigsau Reilos soll an der Friedrich-Ludwig-Jahnstraße auf dem Flurstück 15 (Flur x) ein 
Wohnhaus errichtet werden. Da sich dieses Flurstück außerhalb der Bauflächen des Dorfes 
befindet, soll hierzu ein Bebauungsplan aufgestellt werten (Nr. 24 ĂOberste Landwehrñ).  
 
In diesem Zusammenhang wurde durch das Regierungspräsidium eine Untersuchung der auf das 
geplante Wohnhaus einwirkenden Geräusche gefordert.  
 
Hierbei sind der südöstlich gelegenen Sportplatz des TSV Reilos 1956 und das dazugehörige 
Vereinsheim nach den Vorgaben der Sportanlagenlärmschutzverordnung (18.BImSchV) zu 
berücksichtigen. Weiterhin sind die Nutzungen des südwestlich gelegenen Dorfgemeinschafts-
hauses sowie des Gebäudes Freiwilligen Feuerwehr Reilos nach TA Lärm zu betrachten. Für die 
Feuerwehr wird ausschließlich der Regelbetrieb (Übungsabende / Kameradschaftsabende) mit 
dem Richtwert verglichen. Notfalleinsätze werden als seltene Ereignisse berücksichtigt.  
 

2 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen 

Bei der Abfassung dieses Berichtes wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen her-
angezogen: 

¶ Bundes-Immissionsschutzgesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1274; 2021 I S. 123), das zuletzt durch Artikel 12 Absatz 3 des Gesetzes vom 
19.Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) geändert worden ist 

 

¶ Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 
3634), das zuletzt durch Artikel 11 des Gesetzes vom 08. Oktober 2022 (BGBl. I S. 1726) 
geändert worden ist 

 

¶ Baunutzungsverordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. November 2017 
(BGBl. I S. 3786), die durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1726) 
geändert worden ist 

 

¶ Achtzehnte Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Sportan-
lagenlärmschutzverordnung ï 18. BImSchV) vom 18. Juli 1991 (BGBl. I S. 1588, 1790), die 
durch Artikel 1 der Verordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468, ausgegeben zu Bonn am 
8. Juni 2017) geändert worden ist" 

 

¶ Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Tech-
nische Anleitung zum Schutz gegen Lärm - TA Lärm) vom 26. August 1998 (GMBl 1998 S. 
503), die durch die Allgemeine Verwaltungsvorschrift vom 1. Juni 2017 (BAnz AT 08.06.2017 
B5) geändert worden ist  

 

¶ LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Lärm - (Fragen und Antworten zur TA Lärm) in der 
Fassung des Beschlusses zu Top 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. März 2017 

 

¶ DIN ISO 9613-2 vom Oktober 1999, Dämpfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, 

Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren  
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¶ VDI 2571 vom August 1976,  Schallabstrahlung von Industriebauten 
 

¶ VDI 3730 vom September 2012, Emissionskennwerte von Schallquellen, Sport- und Freizeit-
anlagen 

 

¶ "Geräuschentwicklung von Sportanlagen und deren Quantifizierung für immissionsschutz-
technische Prognosenñ, Bundesinstitut f¿r Sportwissenschaft, Schriftenreihe Sportanlagen 
und Sportgeräte, Berichte B2/94, Wolfgang Probst 

 

¶ Bayerisches Landesamt für Umwelt (Hrsg.): Parkplatzlärmstudie (6 Auflage), Augsburg 2007 
 

¶ Knuth Lenkewitz, Jürgen Müller: Technischer Bericht zur Untersuchung der Geräusch-
emissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeländen von Frachtzentren, Ausliefe-
rungslagern, Speditionen und Verbrauchermärkten sowie weiterer typischer Geräusche 
insbesondere von Verbrauchermärkten erschienen im Heft ĂUmwelt und Geologie: Lªrm-
schutz in Hessenñ, Heft 3, herausgegeben von der Hessischen Landesanstalt f¿r Umwelt und 
Geologie, Wiesbaden 2005 

 

¶ Angaben der Stadt / des Sportvereins zu den schalltechnisch relevanten Vorgängen für das 
den Sportplatz, das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr 

 

¶ Entwurf Bebauungsplan Nr. 24 der Gemeinde Ludwigsau im Ortsteil Reilos ĂOberste 
Landwehrñ, im beschleunigten Verfahren gem. Ä13 BauGB, Stand: Erneute Offenlage und 
Beteiligung betroffener Träger öffentlicher Belange gem. §4a Abs. 3 BauGB, 20.12.2022 

 

¶ Liegenschaftskarte, LOD2-Daten und Geländedaten über das hessische Geoportal: 
gds.hessen.de 

 

¶ Grundriss EG und OG des geplanten Wohnhauses, zur Verfügung gestellt durch den 
Bauherrn 

 

¶ Schallausbreitungsberechnungsprogramm LIMA in der Version 2021.1 mit Lima-
Rechenkernen in der Version 2021.1 der Stapelfeldt Ingenieurgesellschaft mbH Dortmund 

 

¶ Schallausbreitungsberechnungsprogramm Saos_NP in der Version 2022.02 der Kramer 
Schalltechnik GmbH Sankt Augustin mit Lima-Rechenkern in der Version 2021.1 der Stapel-
feldt Ingenieurgesellschaft mbH Dortmund 

 
Berechnungsparameter des Ausbreitungsprogramms: 
   Anzahl der Reflexionen:  2 
   Radius der Reflexionen: 40 m 
   Temperatur:    10 °C 
   Feuchte:    70 % 
   LMINP:    0.01 
   DISIND:    30 m 
   Fangradius:    1000 m 
   dB-Fehler    0,2 dB 
   C0     2 dB tags / nachts 
   Agr nach ISO 9613-2 Gl. 10 der DIN ISO 9613-2 (bzw. VDI 2714 Gl. 7) 
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3 Lage und Projektbeschreibung 

Der Bebauungsplan Nr. 24 umfasste ursprünglich 2 Grundstücke nördlich der Friedrich-Ludwig-
Jahn-Straße. Im Plan in Abbildung 1 sind sie mit den Flurstücksnummern 15/3, 15/2 und 15/1 
gekennzeichnet. Auf dem westlichen Grundstück (Flurstück 15/3, Hausnummer 19) ist die 
Planung für ein Gebäude schon konkretisiert. Bei der hier vorliegenden Untersuchung wird 
ausschließlich dieses Gebäude berücksichtigt.  
 
Südlich der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße befindet sich im Osten der Sportplatz (Rasen-
Fußballfeld) des TSV Reilos 1956. Westlich daran angrenzend folgt das Vereinsheim des 
Sportvereins (Hausnummer 24). Dann folgt das Gebäude mit der Hausnummer 22, in dem im 
östlichen Teil die Feuerwehr und im westlichen Teil das Dorfgemeinschaftshaus untergebracht 
ist. Auf der westlich angrenzenden Fläche befindet sich der Parkplatz zum 
Dorfgemeinschaftshaus.  
 

 
Abb. 1: Luftbild mit Flurstücksgrenzen, Quelle gds.hessen.de 
 
Bei dem geplanten Wohngebäude handelt es sich um ein Einfamilienhaus mit 2 Vollgeschossen. 
Die Grundrisspläne befinden sich im Anlage 2 dieses Gutachtens. An der zur Straße und zum 
Vereinsheim ausgerichteten Fassade (Südosten) sind im Obergeschoss keine Fenster geplant. 
Im Erdgeschoss befindet sich ein Fenster zu einem Wirtschaftsraum und ein Fenster zur Wohn-
Küche. Wirtschaftsräume stellen keine Aufenthaltsräume im Sinne der 
Sportanlagenlärmschutzverordnung dar. Wohnküchen sind Aufenthaltsräume, reine Küchen 

geplantes 
Gebäude 
(Skizze) 

Sportplatz  

Feuerwehr  
Dorfgemein-
schaftshaus  

Vereinsheim 
TSV  
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nicht. An der Nordostseite (seitlich zum Sportplatz ausgerichtet) befinden sich im EG und OG 
Fenster zu Wohn- bzw. Schlafräumen, so dass hier die maßgeblichen Immissionsorte für den 
Sportlärm liegen. An der Südwestfassade, die in Richtung des Dorfgemeinschaftshauses 
ausgerichtet ist, befinden sich im Erdgeschoss kein Fenster zu einem schutzbedürftigen Raum. 
Im Obergeschoss ist der nördliche Raum ein Kinderzimmer und hat ein Fenster in der 
Südwestfassade, so dass sich hier der maßgebliche Immissionsort für den Gewerbelärm vom 
Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerwehr befindet. 
 
In der folgenden Abbildung werden die untersuchten Immissionsorte dargestellt. Am geplanten 
Gebäude wurde jeweils ein Punkt im Erdgeschoss und ein Punkt im 1.Obergeschoss untersucht. 
Dargestellt werden bis auf IP3 nur die Punkte im Oberschoss, weil hier an allen Punkten der 
Beurteilungspegel höher ist als im Erdgeschoss.  
 

 
Abb. 2: Darstellung Immissionsorte 
 
Da sich die Sportanlage südöstlich des Plangebiets befindet, sind hier die Immissionsorte IP1 bis  
IP3a als maßgebliche Immissionsorte zu betrachten. Für die Beurteilung des 
Dorfgemeinschaftshauses und der Feuerwehr ist in hingegen der Immissionsort IP4 maßgeblich. 
IP3b (Oberschoss) wird informativ mitbetrachtet, da hier derzeit aber kein Fenster zu einem 
schutzbedürftigen Raum geplant ist, liegt hier formal kein Immissionsort.  
 
  

N 
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4 Beurteilung der Sportlärmimmissionen 

Um ermitteln zu können, ob zwischen dem geplanten Wohnhaus und der Sportanlage ein Konflikt 
hinsichtlich der Lärmthematik besteht, muss ermittelt werden, wie hoch die Geräuschimmissionen 
durch die Sport-Nutzung an dem geplanten Wohnhaus ausfallen werden. Hierzu ist eine 
Prognose der Geräuschimmissionen nach der Sportanlagenlärmschutz-verordnung 
(18.BImSchV) notwendig.  
 

4.1 Allgemeine Erläuterungen zur 18.BImSchV 

Für die Errichtung und den Betrieb von Sportanlagen, die nicht einer besonderen Genehmigung 
nach § 4 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes bedürfen, wird die Sportanlagenlärmschutz-
verordnung ï 18. BImSchV ï vom 18. Juli 1991 angewendet, die durch die 2. Verordnung zur 
Änderung der Sportanlagenlärmschutzverordnung vom 1. Juni 2017 (BGBl. I S. 1468) geändert 
worden ist. Die Änderungen traten 3 Monate nach der Verkündigung am 08. Juni 2017, also am 
09. September 2017 in Kraft und gelten ab diesem Zeitpunkt für alle Sportanlagen, die unter den 
Anwendungsbereich der 18. BImSchV fallen. 
 
Dabei zählen nach § 1 Abs. 3 zur Sportanlage auch Einrichtungen, die mit der Sportanlage in 
einem engen räumlichen und betrieblichen Zusammenhang stehen. Zur Nutzungsdauer der 
Sportanlage gehören insbesondere auch die Zeiten des An- und Abfahrverkehrs sowie des Zu- 
und Abgangs der Sporttreibenden bzw. der Zuschauer.  
 
Nach § 2 Abs. 1 der 18. BImSchV sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die 
in den Absätzen 2 ï 4 genannten Immissionsrichtwerte unter Einrechnung der Geräuschimmissi-
onen anderer Sportanlagen nicht überschritten werden. 
 
Nach § 3 der 18. BImSchV hat der Betreiber insbesondere 
 

¶ an Lautsprecheranlagen und ähnlichen Einrichtungen technische Maßnahmen, wie dezen-
trale Aufstellung von Lautsprechern und Einbau von Schallpegelbegrenzern, zu treffen, 

¶ technische und bauliche Schallschutzmaßnahmen, wie die Verwendung lärmgeminderter 
oder lärmmindernder Ballfangzäune, Bodenbeläge, Schallschutzwände und ïwälle, zu tref-
fen, 

¶ Vorkehrungen zu treffen, dass Zuschauer keine übermäßig lärmerzeugenden Instrumente, 
wie pyrotechnische Gegenstände oder druckgasbetriebene Lärmfanfaren verwenden, und 

¶ An- und Abfahrtswege und Parkplätze durch Maßnahmen betrieblicher und organisatori-
scher Art so zu gestalten, dass schädliche Umwelteinwirkungen durch Geräusche auf ein 
Mindestmaß beschränkt werden. 

 
Nach § 5 Abs. 2 der 18. BImSchV kann die zuständige Behörde zur Erfüllung der Pflichten nach 
§ 2 Abs. 1 außer der Festsetzung von Nebenbestimmungen zu erforderlichen Zulassungs-
entscheidungen oder der Anordnung von Maßnahmen nach § 3 für Sportarten Betriebszeiten 
(ausgenommen für Freibäder von 07.00 ï 22.00 Uhr) festsetzen; hierbei sind der Schutz der 
Nachbarschaft und der Allgemeinheit sowie die Gewährleistung einer sinnvollen Sportausübung 
auf der Anlage gegeneinander abzuwägen.  
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In § 5 Abs. 3 wird auf die Besonderheiten bei der Beurteilung von Schulsport eingegangen: 
Danach soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, soweit 
der Betrieb einer Sportanlage dem Schulsport oder der Durchführung von Sportstudiengängen 
an Hochschulen dient. Dient die Anlage auch der allgemeinen Sportausübung, sind bei der Er-
mittlung der Geräuschimmissionen die dem Schulsport oder der Durchführung von Sportstudien-
gängen an Hochschulen zuzurechnenden Teilzeiten nach Nummer 1.3.2.3 des Anhangs außer 
Betracht zu lassen; die Beurteilungszeit wird um die dem Schulsport oder der Durchführung von 
Sportstudiengängen an Hochschulen tatsächlich zuzurechnenden Teilzeiten verringert.  
Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend auch für Sportanlagen, die der Sportausbildung im 
Rahmen der Landesverteidigung dienen. 
 
Die in § 5 Absatz 3 beschriebenen Besonderheiten bei der Beurteilung von Schulsportanlagen 
bedeuten insbesondere in der Planung jedoch nicht, dass bei der Beurteilung der 
Lärmimmissionen durch Schulsportanlagen die im Kap. 5.2 genannten Immissionsrichtwerte der 
18. BImSchV nicht als Anhalt für eine verträgliche Umgebungssituation herangezogen werden 
müssen. Nach Ansicht des Sachverständigen ist daraus lediglich ein gewisser Ermessens-
spielraum bei der Genehmigung abzuleiten. So ist es im Rahmen einer sachgerechten Abwägung 
denkbar, dass den Anwohnern an der Grenze zu einer Schulsportanlage der Sportlärm 
zugemutet werden kann, der in der Gebietskategorie mit dem nächstniedrigeren Schutzanspruch 
hingenommen werden muss.  
 
Ggf. können im Bereich des an das Schul- und Sportgelände angrenzenden Rand der 
Wohnnachbarschaft die Immissionsrichtwerte für Mischgebiete, in welchen nach § 6 BauNVO 
uneingeschränkt gewohnt werden kann, als oberer Anhaltswert für eine zumutbare Lärm-
belastung herangezogen werden. 
 
Nach Ziffer 1.6 der Ermittlungs- und Beurteilungsverfahren im Anhang 1 ist der durch Prognose 
ermittelte Beurteilungspegel direkt mit den Immissionsrichtwerten nach § 2 der Verordnung zu 
vergleichen. Wird der Beurteilungspegel durch Messung ermittelt, ist zum Vergleich mit den Im-
missionsrichtwerten nach § 2 der Verordnung der um 3 dB(A) verminderte Beurteilungspegel 
heranzuziehen. 
 

4.2 Immissionsrichtwerte 

Im Wesentlichen wurden durch die Änderungen der 18. BImSchV die Immissionsrichtwerte inner-
halb der Ruhezeiten am Morgen beibehalten und in den übrigen Ruhezeiten (abends und an 
Sonn- und Feiertagen zusätzlich nachmittags) um 5 dB(A) angehoben. Ausgenommen sind hier 
Gebiete und Einrichtungen nach § 2 Abs.2 Nr. 5. Weiter wird unter § 2 Absatz 2 Nr. 1a die Ge-
bietskategorie Urbanes Gebiet mit den entsprechenden Richtwerten eingeführt: 
 
Demnach wird der § 2 Abs. 2 betragen für Immissionsaufpunkte außerhalb von Gebäuden  
 

1. In Gewerbegebieten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 60 dB(A), im Übrigen 65 dB(A),  
nachts 50 dB(A),  
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1a. in urbanen Gebieten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 63 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 58 dB(A), im Übrigen 63 dB(A),  
nachts 45 dB(A),  
 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 60 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 55 dB(A), im Übrigen 60 dB(A),  
nachts 45 dB(A),  
 

3.  in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 55 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 50 dB(A), im Übrigen 55 dB(A),  
nachts 40 dB(A),  
 

4.  in reinen Wohngebieten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 50 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten am Morgen 45 dB(A), im Übrigen 50 dB(A),  
nachts 35 dB(A),  
 

5. in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten  
tags außerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A),  
tags innerhalb der Ruhezeiten 45 dB(A),  
nachts 35 dB(A). 
 

Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen sollen die Immissionsrichtwerte nach § 2 Abs. 2 tags um 
nicht mehr als 30 dB(A) sowie nachts um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  
 
Nach § 5 Abs. 5 soll die zuständige Behörde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, 
wenn infolge des Betriebs einer oder mehrerer Sportanlagen bei seltenen Ereignissen nach Num-
mer 1.5 des Anhangs Überschreitungen der Immissionsrichtwerte nach § 2 Abs. 2  
 

1. die Geräuschimmissionen außerhalb von Gebäuden die Immissionsrichtwerte nach § 2 
Abs. 2 um nicht mehr als 10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Höchstwerte 
überschreiten: 

 
tags außerhalb der Ruhezeiten 70 dB(A), 
tags innerhalb der Ruhezeiten 65 dB(A), 
nachts    55 dB(A) 

und 
 

2. einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen die nach Nummer 1 für seltene Ereignisse 
geltenden Immissionsrichtwerte tags um nicht mehr als 20 dB(A) und nachts um nicht 
mehr als 10 dB(A) überschreiten. 
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Nach § 2 Abs. 5 beziehen sich die Immissionsrichtwerte auf folgende Zeiten:  
 

1. tags an Werktagen 6.00 bis 22.00 Uhr, 
  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 22.00 Uhr, 
   
2. nachts an Werktagen 0.00 bis 6.00 Uhr, 
  Und 22.00 bis 24.00 Uhr 
  an Sonn- und Feiertagen 0.00 bis 7.00 Uhr, 
  Und 22.00 bis 24.00 Uhr, 
   
3. Ruhezeit an Werktagen 6.00 bis 8.00 Uhr 
  Und 20.00 bis 22.00 Uhr, 
  an Sonn- und Feiertagen 7.00 bis 9.00 Uhr, 
    13.00 bis 15.00 Uhr 
  Und 20.00 bis 22.00 Uhr. 

 
Die Ruhezeit von 13.00 bis 15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu berücksichtigen, wenn 
die Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit 
von 9.00 bis 20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr beträgt. 
 
Im hiesigen Fall wurde im Sinne eines Maximalansatzes davon ausgegangen, dass die 
Gesamtnutzungszeit auch an Sonn-. und Feiertagen 4 Stunden oder mehr betragen kann, 
weshalb die Ruhezeit von 13.00 ï 15.00 Uhr zu berücksichtigen ist.  
 

4.3 Vorgänge im Zusammenhang mit der Sportanlage 

Die Sportanlage wird nach Angaben des Vereins derzeit wie folgt genutzt:  
 
Trainingszeiten Fußball 3 mal in der Woche abends von 19-21Uhr 
Punktspiele:  

- 10 x im Jahr: Herrenmannschaft sonntags zwischen 13 und 17Uhr, Zuschauer zwischen 
60 und 150 Zuschauer 

- Jugendmannschaft samstags nachmittags, kaum Zuschauer 
Nutzung Vereinsheim freitags und sonntags abends für Vereinstreffen etc. 
 
Der Platz verfügt nicht über eine Lautsprecheranlage.  
 
Im Bereich des Vereinsheims stehen Flächen zum Parken bereit (ca. 12-15 Plätze). Weitere 
Parkplätze stehen westlich des Dorfgemeinschaftshauses zur Verfügung (ca. 30Plätze).  
 

4.4 Schalltechnische Kenndaten 

Im Auftrag des Bundesinstitutes für Sportwissenschaft wurden im Jahre 1994 die Ge-
räuschemissionen von Sportanlagen im Hinblick auf die Messvorschriften der 18. BImSchV ein-
gehend untersucht (siehe Wolfgang Probst: Geräuschemissionen von Sportanlagen und deren 
Quantifizierung für immissionsschutztechnische Prognosen); die Ergebnisse wurden nahezu 
ohne Änderungen in der VDI-Richtlinie 3770 übernommen.  
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So soll gemäß der Sportanlagenlärmschutzverordnung für auffällige Pegeländerungen, wie z.B. 
für Aufprallgeräusche von Bällen, für Geräusche von Starterpistolen, Trillerpfeifen usw., ein Zu-
schlag für die Impulshaltigkeit berücksichtigt werden. Dagegen entfällt dieser Zuschlag bei Ge-
räuschen durch die menschliche Stimme, soweit sie technisch nicht verstärkt wird. Sofern Impulse 
und / oder auffällige Pegeländerungen in der Teilzeit mehr als einmal pro Minute auftreten, so ist 
nach der 18. BImSchV der Wirkpegel nach dem Takt-Maximalpegelverfahren mit einer Taktzeit 
von 5 Sekunden zu bestimmen. Dieser beinhaltet bereits den Zuschlag für Impulshaltigkeit.  
 
Im Folgenden werden die einzelnen Vorgänge dargestellt:  
 
4.4.1 Fußballspiel 

Nach den Untersuchungen von Wolfgang Probst an insgesamt 40 Fußballplätzen beträgt der 
Schallleistungspegel für die Spieler auf dem Fußballfeld bei Trainingsbetrieb und bei Austragung 
von Punktspielen auf Grundlage des energieäquivalenten Dauerschallpegels LAFeq im Mittel 
 
  LWAFeq = 94 dB(A). 
 
Da die Schiedsrichterpfiffe mehr als einmal pro Minute auftreten, wurden von Wolfgang Probst 
die Pfiffe mit der Trillerpfeife gemäß den Messvorschriften der Sportanlagenlärmschutzverord-
nung nach dem Takt-Maximalpegelverfahren ausgewertet.  
 
Die Schiedsrichter pfeifen mit wachsender Zuschaueranzahl Z sowohl häufiger als auch lauter: 
 
Schiedsrichterpfiff: 
- mit bis zu 30 Zuschauern Z: LWAFTeq = 73,0 + 20 lg (1 + Z) dB(A) 
- mit mehr als 30 Zuschauern Z:  LWAFTeq = 98,5 + 3 lg (1 + Z) dB(A). 
 
Die Geräuschemissionen durch die Zuschauer kann beim Fußballspiel in Abhängigkeit von der 
Personenzahl Z wie folgt berechnet werden: 
 
Zuschauer Z: LWAFeq = 80 + 10 lg Z dB(A) 
 
Dabei kann die Richtwirkung der Zuschauergeräusche bei Prognosen vernachlässigt werden. 
Man kann näherungsweise eine gleichmäßige Verteilung der Schallemissionen durch die Spieler 
und den Schiedsrichter über das gesamte Spielfeld bei einer Quellenhöhe von 1,6 m über Grund 
annehmen.  
 
Zur Prüfung des Spitzenpegelkriteriums kann nach VDI 3770 für Schiedsrichterpfiffe ein mittlerer 
Maximalpegel eines Pfiffes von LWAmax = 118 dB(A) angesetzt werden. 
 
4.4.2 Geräuschabstrahlung Vereinsheim 

Innerhalb des Vereinsheims sind keine Geräusche zu erwarten, die relevant nach außen 
abstrahlen würden. Bei der Nutzung des Vereinsheims sind nur die Geräusche im Freien 
(Gespräche, Parkvorgänge) relevant.   
 
4.4.3 Pkw-Parkplatzgeräusche 

Der Mittelungspegel der Geräusche, die von den der Anlage zuzurechnendem Parkflächen aus-
gehen, soll im Sinne der Sportanlagenlärmschutzverordnung nach den Richtlinien für den Lärm-
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schutz an Straßen - Ausgabe 1990 - RLS-90 bestimmt werden. Danach beträgt der Emissions-
pegel einer Fahrzeugbewegung eines Pkw je Stellplatz und Stunde in 25 m Abstand  
Lm,E = 37 dB(A). Unter der Annahme einer gleichmäßigen Schallabstrahlung auf einer Halbkugel 
errechnet sich ein Wert von  

LWAB = 73 dB(A)/h 
 
für die Schallemission einer Pkw- Parkbewegung pro Stunde.  
 
Die Fahrbewegung beim Befahren oder Verlassen des Parkplatzes wird ebenfalls nach RLS 90 
berücksichtigt und bei einer Fahrgeschwindigkeit von 20km/h mit einer Schallleistung von 
LWA = 91,9 dB(A) pro Fahrzeug berücksichtigt.  
 
Als kurzfristige Spitzenpegel tritt Türenschlagen oder das Schlagen des Kofferraumdeckels auf. 
Für den Kofferraumdeckel ist ein Schallleistungspegel von LWA,max = 99,5 dB(A) anzusetzen. 
 
4.4.4 Unterhaltungen Personen vor der Halle / im Bereich des Parkplatzes 

Die ĂGerªuschemissionñ von Menschen hat in der Regel das Ziel, anderen eine bestimmte Infor-
mation (Sprechen, Rufen, Schreien etc.) oder ein Gefühl (Lachen, Aufheulen, Schluchzen) mit-
zuteilen. Die dabei verursachten Geräusche, ausgedrückt als Schallleistungspegel, hängen ins-
besondere von den drei folgenden Größen ab: 
 

¶ dem Abstand der entferntesten Person, die erreicht werden soll,  
¶ dem Schalldruckpegel der bereits vorhandenen Geräuschkulisse sowie  
¶ der gewünschten Wirkung bzw. dem Eindruck auf den Hörer.  

 
Beim normalen Sprechen einer Person im Freien wird ein Schallleistungspegel LWA auf Grundlage 
des energieäquivalenten Dauerschallpegels von 65 dB(A) erzeugt. Dieser Wert kann z.B. für 
Gäste in einem Restaurant zugrunde gelegt werden. Bei gehobener Stimme mit entsprechender 
Geräuschkulisse, wie z.B. in einem großen Biergarten, erhöht sich die Geräuschemission auf 
etwa 70 dB(A). Bei sehr lautem Sprechen kann die Schallleistung schnell einen Wert von 75 
dB(A) annehmen: 
 

- Sprechen normal:  LWA = 65 dB(A) 

- Sprechen gehoben: LWA = 70 dB(A) 

- Sprechen sehr laut: LWA = 75 dB(A) 

- Rufen normal:  LWA = 80 dB(A) 

- Rufen gehoben:  LWA = 90 dB(A) 

- Rufen sehr laut:  LWA = 95 dB(A) 
 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass mindestens eine Person Zuhörer ist, während eine 
andere spricht. Dies bedeutet, dass die Geräuschemission im Wesentlichen von 50 % der 
anwesenden Personen ausgeht. 
 
Der Impulszuschlag KI nach TA Lärm als Differenz des mittleren Takt-Maximalpegels LAFTeq und 
dem energieäquivalenten Dauerschallpegel Leq errechnet sich nach VDI 3770 in Abhängigkeit 
von der Anzahl der gleichzeitig Ărufenden bzw. sprechendenñ Personen wie folgt: 
 
  KI = 9,5 dB - 4,5 lg n 
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  mit n = Anzahl der zur Immission beitragenden Personen.  
 
Da in der Sportanlagenlärmschutzverordnung der Impulszuschlag der menschlichen Stimmen 
nicht berücksichtigt wird, entfällt dieser Zuschlag bei der Sportanlage zuzuordnenden 
Geräuschen. Für die zu- und abgehenden Personen im Bereich des Parkplatzes bzw. im Bereich 
des Biergartens wurde von gehobener Sprache mit 70 dB(A) ausgegangen, aber kein 
Impulszuschlag vergeben.  
 

4.5 Betrachtete Vorgänge 

Für die Beurteilung des Sportlªrms wurden die Ăworst-caseñ-Szenarien erarbeitet. Vorgänge 
innerhalb der Ruhezeiten werden aufgrund der kurzen Mittelungszeiten deutlich strenger 
bewertet als Vorgänge außerhalb der Ruhezeiten. Da im vorliegenden Fall alle relevanten 
Vorgänge, wie Punktspiele, Fußballtraining und Vereinsheimnutzung auch in den Ruhezeiten 
auftreten können, sind nur diese Zeiten tatsächlich relevant.  
 
Es wurden die folgenden Worst-Case-Szenarien betrachtet:  
 
Regelbetrieb:  
 
Fußballtraining am Abend, davon 1Stunde innerhalb der zweistündigen Ruhezeit 

o 1 Stunden Geräusche der Spieler 
o 1 Stunden Trainer (wie Schiedsrichter mit 50 Zuschauern) 
o Unterhaltung von 20 Personen beim Verlassen / Ankommen auf dem Gelände für 

jeweils 10 Minuten: 10 Sprecher, gehobenes Sprechen, im Bereich des Vereinsheims) 
o 15 Parkbewegungen vor dem Vereinsheim 
o 15 Fahrbewegungen im Bereich der Parkplatzzufahrt 

 
Nutzung Vereinsheim an Freitagen und Sonntagen am Abend innerhalb der 
zweistündigen Ruhezeit:  

o Unterhaltung von 20 Personen beim Verlassen / Ankommen auf dem Gelände für 
jeweils 10 Minuten: 10 Sprecher, gehobenes Sprechen, im Bereich des Vereinsheims) 

o 15 Parkbewegungen vor dem Vereinsheim 
o 15 Fahrbewegungen im Bereich der Parkplatzzufahrt 

 
Nutzung Vereinsheim an Freitagen und Sonntagen am Abend nach 22 Uhr (Nachtzeit) 

o Unterhaltung von 10 Personen beim Verlassen auf dem Gelände für jeweils 10 Minuten: 
5 Sprecher, gehobenes Sprechen, im Bereich des Vereinsheims) 

o 3 Parkbewegungen vor dem Vereinsheim 
o 3 Fahrbewegungen im Bereich der Parkplatzzufahrt 

 
Seltene Ereignisse Tag:  
Fußballpunktspiel am Sonntag innerhalb der zweistündigen Ruhezeit: 

o 90 Minuten Geräusche der Spieler 
o 90 Minuten Schiedsrichter bei 150 Zuschauern 
o 150 Zuschauer, davon einzelne (bis 25) am nördlichen Spielfeldrand an der Straße und 

125 am südlichen Spielfeldrand 
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o Unterhaltung der Personen beim Verlassen / Ankommen auf dem Gelände für jeweils 10 
Minuten: 50 Sprecher, gehobenes Sprechen, im Bereich vor dem Vereinsheim, 50 
Sprecher, gehobenes Sprechen im Bereich des Parkplatzes der Feuerwehr 

o 15 Parkbewegungen und 15 Fahrbewegungen im Bereich vor dem Vereinsheim (alle 
Stellplätze werden gefüllt oder geleert) 

o 30 Parkbewegungen und 30 Fahrbewegungen im Bereich des Parkplatzes der 
Feuerwehr (alle Stellplätze werden gefüllt oder geleert) 

 

4.6 Berechnung der Beurteilungspegel Sportlärm 

Die Berechnung der Beurteilungspegel erfolgt in einem dreidimensionalen Modell mit dem 
Schallausbreitungsberechnungsprogramm SAOS-NP. Das Modell berücksichtigt die 
geometrische Lage der Quellen und Immissionsorte sowie der Hindernisse auf dem 
Ausbreitungsweg.  
 
Die Berechnung führt an den Immissionsorten zu den folgenden Ergebnissen in den Ruhezeiten:  
 
Tabelle 1: Beurteilungspegel Lr,Ruhezeit durch die immissionsrelevanten Geräuschvorgänge 

durch die Vereinsnutzung im Zusammenhang mit dem geplanten Sportbetrieb am 
Tag innerhalb der Ruhezeit 

Geräuschquelle Lr,Ruhezeit in dB(A) am Immissionsort 
 IP1 IP2 IP3a IP3b* IP4 

Fußballtraining am Abend      

- Training mit Spielern und Trainer 49,1 48,3 48,4 49,2 42,3 

- Unterhaltung im Parkplatzbereich 27,7 25,5 30,3 31,6 25,1 

- Park- und Fahrbewegungen 40,3 37,9 42,4 44,3 37,7 

Beurteilungspegel Fußballtraining 50 49 49 51 42 

      

Nutzung Vereinsheim      

- Unterhaltung im Parkplatzbereich 27,7 25,5 30,3 31,6 25,1 

- Park- und Fahrbewegungen 40,3 37,9 42,6 44,4 37,7 

Beurteilungspegel Nutzung Vereinsheim 41 38 43 45 44 

      

Immissionsrichtwert tagsüber nach 
18.BImSchV 

55 55 55 55 55 

      

Kurzzeitige Geräuschspitzen 75 74 74 75 69 

      

Fußballpunktspiel am Sonntag       

Spielbetrieb mit Spielern und 
Schiedsrichter 

52,2 51,4 51,6 52,3 45,5 

150 Zuschauer  48,4 47,7 47,9 48,6 40,1 

Unterhaltung im Parkplatzbereich 34,6 32,4 37,9 39,3 34,2 

Park- und Fahrvorgänge 40,4 37,9 43,0 44,9 38,4 

Beurteilungspegel Fußballpunktspiel  54 53 54 55 47 

      

Immissionsrichtwert tagsüber für 
seltene Ereignisse innerhalb der 
Ruhezeit nach 18.BImSchV in dB(A) 

65 65 65 65 65 

* an IP3b befindet sich kein Fenster zu einem schutzbedürftigen Raum, also kein Immissionsort. Der Punkt wird nur informativ 
mitgeführt 
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Wie die Tabelle 1 zeigt, werden im Regelbetrieb die Beurteilungspegel für Allgemeines 
Wohngebiet von 55 dB(A) an keinem Immissionsort überschritten. Für die Fußballpunktspiele am 
Sonntag in der Ruhezeit, die nur 10mal im Jahr auf diesem Platz stattfinden, liegt der 
Beurteilungspegel bei einem Maximalansatz mit 150 Zuschauern bei maximal 55 dB(A) und somit 
10 dB(A) unterhalb des Richtwertes für seltene Ereignisse. Durch ein solches Punktspiel wird 
auch der Richtwert für den Regelbetrieb nicht überschritten.  
 
Einzelne Geräuschspitzen, z.B. durch Schiedsrichterpfiffe, führen an keinem Punkt zu 
Beurteilungspegeln, die die Richtwerte um mehr als die zulässigen 30 dB(A) überschreiten.  
 
Nachtzeit 
 
Regelmäßige Nutzungen der Sportanlage bis in die Nachtzeit (nach 22 Uhr) finden nicht statt. Bei 
der Nutzung der Vereinsheims ist aber nicht auszuschließen, dass auch nach 22 Uhr noch 
Abfahren der Gäste vom Parkplatz (mit Gesprächen im Freien) stattfinden. Diese Vorgänge 
wurden daher ebenfalls berechnet und in der folgenden Tabelle dargestellt:  
 
Tabelle 2: Beurteilungspegel Lr,nachts durch mögliche immissionsrelevanten Geräusch-

vorgänge durch die Vereinsheimnutzung in der Nachtzeit 

Geräuschquelle Lr,nachts in dB(A) am Immissionsort 
 IP1 IP2 IP3a EG IP3b*OG IP4 

      

Nutzung Vereinsheim      

- Unterhaltung im Parkplatzbereich 
(10 Personen, davon 5 Sprecher) 

27,7 25,5 30,3 31,6 25,1 

- Park- und Fahrbewegungen 
(3 Parkbewegungen und Abfahrten 
vor Vereinsheim) 

36,3 33,9 38,4 40,3 33,7 

Beurteilungspegel Nutzung 
Vereinsheim 

37 34 39 41 34 

      

Immissionsrichtwert nachts nach 
18.BImSchV in dB(A) 

40 40 40 40 40 

      

Kurzzeitige Geräuschspitzen 62 60 61 63 55 

      

*aktuell kein Fenster geplant 
 
Wie die Tabelle 2 zeigt, treten durch Unterhaltungen und einzelne Parkvorgänge vor dem 
Vereinsheim an den maßgeblichen Immissionsorten des geplanten Wohngebäudes (Fenster zu 
schutzbedürftigen Räumen, IP1, IP2, IP3a) keine Überschreitungen des Richtwertes nachts auf. 
An IP3b kann eine geringfügige Überschreitung von 1 dB auftreten. Da hier derzeit kein Fenster 
geplant ist, ist dieser Immissionsort auch nicht relevant. Am vom Sportplatz abgewandten IP4 
wird der Richtwert ebenfalls deutlich unterschritten.  
 
Die kurzzeitigen Spitzen durch das Schlagen eines Kofferraumdeckels auf dem Parkplatz können 
rechnerisch zu kurzzeitigen Geräuschspitzen führen, die den Richtwert um mehr als die 
zulässigen 20 dB(A) überschreiten. Derartige Geräusche können aber auch im öffentlichen 
Straßenraum jederzeit auftreten. Die hier im Worst-case ermittelten Überschreitungen um 2-
3 dB(A) werden in der Realität voraussichtlich nicht erreicht werden. Insbesondere auch, da die 
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zu Grunde liegende Parkplatzlärmstudie von 2006 noch von einem deutlich älteren 
Fahrzeugbestand ausgeht. Bei den heute aktuellen Fahrzeugen ist der 
Kofferraumschließmechanismus in aller Regel deutlich bedämpft, so dass die Emissionen hiervon 
geringer ausfallen.  
 

5 Beurteilung der Lärmimmissionen durch das Dorfgemeinschaftshaus und den 
Regelbetrieb des Feuerwehrgebäudes.  

5.1 Allgemeine Erläuterungen zur TA Lärm und zur Feuerwehr 

Der Betrieb des Dorfgemeinschaftshauses als Veranstaltungsraum sowie die Nutzung des 
Feuerwehrgebäudes für Übungen und Vereinstreffen sind als gewerblicher Lärm einzustufen und 
fallen unter die Beurteilung nach TA Lärm. Für die Einsatzfahrten der Feuerwehr in Notsituationen 
(mit oder ohne Martinshorn) ist die TA Lärm hingegen nicht einschlägig. In verschiedenen 
Rechtsprechungen wurde diskutiert, inwieweit es sich bei einer Feuerwehr um eine soziale 
Einrichtung handelt, die aus der TA Lärm ausgenommen sind. Oder ob der Notfalleinsatz über 
dem Schutz vor Lärmimmissionen steht, und daher eine Überschreitung der Richtwerte 
hinzunehmen ist. Bei der Planung eines größeren Feuerwehrstandortes muss der Lärmschutz 
auf jeden Fall mit berücksichtigt werden und sollte die Wahl des Standortes beeinflussen. Bei 
einer kleinen Dorffeuerwehr ist die Zahl der Noteinsätze so gering, dass häufig schon die 
Regelung von seltenen Ereignissen herangezogen werden kann. Der Einsatz des Martinshorns 
auf der öffentlichen Straße ist, sofern dieser erforderlich ist, in der Rechtsprechung nicht dem 
Anlagengeräusch zu zuordnen und von den Nachbarn hinzunehmen. Auf dem Gelände der 
Feuerwehr selbst sollte es hingegen nicht zum Einsatz kommen.  
Details zur Rechtsprechung werden hier nicht ausgeführt.  
 

5.2 Immissionsrichtwerte nach TA-Lärm 

Nach TA Lärm liegen die maßgeblichen Immissionsorte bei bebauten Flächen 0,5m außerhalb 
vor der Mitte des geöffneten Fensters des vom Geräusch am stärksten betroffenen schutzbedürf-
tigen Raumes nach DIN 4109. Die Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten nach 
Nr. 6.1 der TA Lärm verglichen, welche hier für alle in der TA Lärm genannten Gebiets-
ausweisungen aufgeführt sind.  
 
Dabei ergibt sich nach Nr. 6.6 TA Lärm die Art der in Nummer 6.1 bezeichneten Gebiete und 
Einrichtungen aus den Festlegungen in den Bebauungsplänen. Sonstige in Bebauungsplänen 
festgesetzte Flächen für Gebiete und Einrichtungen sowie Gebiete und Einrichtungen, für die 
keine Festsetzungen bestehen, sind nach Nummer 6.1 entsprechend der Schutzbedürftigkeit zu 
beurteilen. 
 
In Abhängigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung betragen nach Ziffer 6.1 der TA Lärm die 
Immissionsrichtwerte außerhalb von Gebäuden: 
 

a)  in Industriegebieten   
    70 dB(A) 
 
b)  in Gewerbegebieten  
    tagsüber  65 dB(A)  und 
    nachts  50 dB(A) 
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c)  in urbanen Gebieten 
    tagsüber  63 dB(A)  und 
    nachts  45 dB(A) 
 
d)  in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten 
    tagsüber  60 dB(A)  und 
    nachts  45 dB(A) 
 
e)  in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten 
    tagsüber  55 dB(A)  und 
    nachts  40 dB(A) 
 
f)  in reinen Wohngebieten 
    tagsüber  50 dB(A)  und 
    nachts  35 dB(A) 
 
g)  in Kurgebieten, für Krankenhäuser und Pflegeanstalten 
    tagsüber  45 dB(A)  und 
    nachts  35 dB(A) 
 

 
Die Tageszeit erstreckt sich von 06.00 bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr, 
dabei wird in der Nachtzeit zur Beurteilung die lauteste Nachtstunde herangezogen. Einzelne 
kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsortrichtwerte am Tage um nicht mehr als 
30 dB(A) und in der Nacht um nicht mehr als 20 dB(A) überschreiten.  
 
Bei Ăseltenen Ereignissenñ an nicht mehr als 10 Tagen oder Nächten eines Kalenderjahres be-
tragen die Immissionsrichtwerte, mit Ausnahme von Industriegebieten, nach TA-Lärm:  
 

70 dB(A) tagsüber und 
55 dB(A) nachts. 

 
Einzelne kurzzeitige Geräuschspitzen dürfen die Immissionsrichtwerte für seltene Ereignisse in 
Misch-, Wohn- und Kurgebieten am Tage um nicht mehr als 20 dB(A) und in der Nacht um nicht 
mehr als 10 dB(A) überschreiten. In Gewerbegebieten dürfen diese Werte am Tage kurzzeitig 
um bis zu 25 dB(A) und in der Nachtzeit um bis zu 15 dB(A) überschritten werden. 
Nach Nummer 6.5 der TA-Lärm ist in Gebieten nach Nummer 6.1 Buchstaben e bis g - und somit 
nicht in Kern-, Misch- oder Urbanen-Gebieten nach Buchstabe c und d - der TA-Lärm bei der 
Ermittlung des Beurteilungspegels die erhöhte Störwirkung von Geräuschen in Tageszeiten mit 
erhöhter Empfindlichkeit durch einen Zuschlag zu berücksichtigen. 
 
An Werktagen sind die folgenden Ruhezeiten zu berücksichtigen: 
 

06:00 ï 07:00 Uhr 
20:00 ï 22:00 Uhr 

 
An Sonn- und Feiertagen: 
 

06:00 ï 09:00 Uhr 
13:00 ï 15:00 Uhr 
20:00 ï 22:00 Uhr 
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5.3 Vorgänge im Zusammenhang mit dem Dorfgemeinschaftshaus und der Feuerwehr  

5.3.1 Dorfgemeinschaftshaus:  

Nach Information der Stadt wird das Dorfgemeinschaftshaus regelmäßig durch den 
Posaunenchor genutzt, der sich immer montags zwischen 19:30Uhr und 21:00 Uhr trifft. Die 
effektive Spielzeit wird mit rund 1/2h angegeben.  
 
Sporadisch verteilt treffen sich andere Vereine zu einzelnen Veranstaltungen wie 
Jahreshauptversammlungen o.ä. ebenfalls im Dorfgemeinschafshaus, wobei hier von weniger als 
10 Veranstaltungen im Jahr auszugehen ist.  
 
Weiterhin wird das Dorfgemeinschaftshaus an private Nutzer vermietet, wobei hier in den letzten 
Jahren 4 bis 12 Vermietungen stattfanden. Es handelt sich dabei um runde Geburtstage, 
Nachkaffees bei Beerdigungen, Konfirmationen, Taufen und ähnliches.  
 
Der Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses dient als Stellfläche für Kfz und teilweise aus 
Ausstellfläche für den alljährlichen Weihnachtsbaumverkauf (ein Samstag im Advent, tagsüber).  
 

 
Abb. 2: Grundriss-Skizze des Dorfgemeinschaftshauses  
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Wie aus dem Grundriss in Abb. 2 zu entnehmen ist, ist der Mehrzweckraum, in dem die 
Veranstaltungen stattfinden, insbesondere nach Süden ausgerichtet. Hier gibt es 4 Fenster und 
eine Tür zum Außenbereich. Nach Norden, und damit zur Straße befinden sich in der Nordwand 
zwei Fenster und in der Westwand ein Fenster. Der Eingang auf der Nordseite führt zunächst 
durch einen Windfang in die Garderobe und erst von dort in den Veranstaltungsraum. Geräusche 
aus dem Veranstaltungsraum dringen also nicht direkt durch die Eingangstür, wenn diese 
geöffnet wird.  
 
Im Sinne eines Maximalansatzes wurde eine Veranstaltung betrachtet (z.B. Hochzeits- oder 
Geburtstagsfeier), die am Nachmittag beginnt und erst in den Nachtstunden, also nach 22 Uhr 
endet. Hierbei wurde der Raumpegel innerhalb des Mehrzweckraums berücksichtigt und über die 
Fenster und die Eingangstür abgestrahlt. Weiterhin wurde die Unterhaltung von Personen vor 
dem Eingang sowie im Bereich des Parkplatzes betrachtet und die Parkvorgänge auf dem 
westlich gelegenen Parkplatz.  
 
Alle anderen Veranstaltungen finden entweder nur tagsüber und / oder mit deutlich weniger 
Personen statt, so dass der gewählte Ansatz als Maximalansatz betrachtet werden kann.  
 
5.3.2 Feuerwehr:  

Das Feuerwehrgebäude schließt direkt östlich an das Dorfgemeinschaftshaus an und verfügt 
über eine Garage, in der ein Mannschaftsfahrzeug und das Löschfahrzeug untergebracht sind. 
Im rückwärtigen Gebäudeteil befindet sich der Schulungsraum, wo auch die 
Kameradschaftsabende stattfinden. Dieser Raum hat nur nach Süden / Südwesten Fenster. Vor 
den Umkleiden ist eine Parkplatzfläche eingerichtet, die für 2-3 Pkw Platz bietet.  
 

 
Abb. 3: Skizze Grundriss Feuerwehrhaus  
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Nach der Beschreibung der Stadt finden sieht die Nutzung wie folgt aus:  
 

Feuerwehr: Einsätze:   Übungsabende: 
   2019  24  2019  35 Präsenz 
   2020  17  2020  16 (online, Corona) 
   2021  18  2021  20 (online, Corona) 
   2022  21  2022  26 Präsenz 

 
   Übungsabende finden meist zw. 19.30 ï 21.30 Uhr statt. 

 
Zu den Übungsabenden wird sich regulär alle zwei Wochen getroffen. Durch 
überörtliche Abende oder Tage, sowie dem Besuch von überörtlichen Lehrgängen 
kann die Anzahl der Treffen variieren. Im Schnitt kann man von 25 ï 35 
Übungsabenden ausgehen. Die Übungsabende finden jedoch nur zu einem kleinen 
Teil auf dem oder um das Gelände der Feuerwehr statt. Man kann hier ca. von 5 ï 7 
Übungen ausgehen. Überwiegend werden diese dann jedoch in dem Schulungsraum 
der auf der Rückseite der Feuerwehr, Blickrichtung des Baches, liegend abgehalten. 
Die teilnehmenden Kameraden kommen überwiegend aus dem Ort und nutzen somit 
den Fußweg bzw. das Rad um zu den Übungsabenden zu erscheinen. Wenige der 
Kameraden kommen mit dem Kfz., welches teils auf der Freifläche der Feuerwehr 
und teils auf der Freifläche des Dorfgemeinschaftshauses abgestellt wird. Bei 
Einsätzen stellt es sich anders dar, da hier Dringlichkeit geboten ist. 
 
Ab und an finden in dem rückwertigen Schulungsraum Kameradschaftsabende statt. 
Diese dienen zur Förderung der Kameradschaft. Die Anzahl der Teilnehmer ist 
überschaubar und meist nicht höher als 5 Personen. Wie zuvor beschrieben kommen 
die Teilnehmer überwiegend mit dem Rad oder zu Fuß.  

 
Aus der Beschreibung geht hervor, dass im Regelbetrieb  die wesentlichen Vorgänge das Parken 
sowie Gespräche im Freien bei Übungsabenden (tagsüber) sowie ggf. Parken und Gespräche im 
Freien (weniger Personen) nach 22 Uhr bei Kameradschaftsabenden ist. Die Nutzung des 
Übungsraums selbst kann hier aufgrund der Ausrichtung und der Art der Nutzung vernachlässigt 
werden.  
 
Im Notfalleinsatz sind die Parkvorgänge der Feuerwehrleute sowie die Abfahrt (Rückkehr) der 
Einsatzfahrzeuge maßgeblich. Hinzukommen Kommunikationsgeräusche im Freien, wobei hier 
durchaus auch von lauteren Rufen auszugehen ist. Anhand der Einsatzzahlen von rund 20 
Noteinstätzen insgesamt pro Jahr ist davon auszugehen, dass nächtliche Einsätze in weniger als 
10 Nächten auftreten und daher als seltene Ereignisse im Sinne der TA Lärm gewertet werden 
können. Da die Straße Friedrich-Ludwig-Jahr-Straße nur sehr gering befahren ist, ist nicht davon 
auszugehen, dass das Martinshorn bereits bei der Ausfahrt aus dem Gebäude in den öffentlichen 
Straßenraum benötigt wird.  
 

5.4 Schalltechnische Kenndaten  

5.4.1 Emissionsansatz Kommunikationsgeräusche 

Die ĂGerªuschemissionñ von Menschen hat in der Regel das Ziel, anderen eine bestimmte Infor-
mation (Sprechen, Rufen, Schreien etc.) oder ein Gefühl (Lachen, Aufheulen, Schluchzen) mit-
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zuteilen. Die dabei verursachten Geräusche, ausgedrückt als Schallleistungspegel, hängen ins-
besondere von den drei folgenden Größen ab: 
 

¶ dem Abstand der entferntesten Person, die erreicht werden soll,  
¶ dem Schalldruckpegel der bereits vorhandenen Geräuschkulisse sowie  
¶ der gewünschten Wirkung bzw. dem Eindruck auf den Hörer.  

 
Beim normalen Sprechen einer Person im Freien wird ein Schallleistungspegel LWA auf Grundlage 
des energieäquivalenten Dauerschallpegels von 65 dB(A) erzeugt. Dieser Wert kann z.B. für 
Gäste in einem Restaurant zugrunde gelegt werden. Bei gehobener Stimme mit entsprechender 
Geräuschkulisse, wie z.B. in einem großen Biergarten, erhöht sich die Geräuschemission auf 
etwa 70 dB(A). Bei sehr lautem Sprechen kann die Schallleistung schnell einen Wert von 75 
dB(A) annehmen: 
 
* Sprechen normal:  LWA = 65 dB(A) 
* Sprechen gehoben:  LWA = 70 dB(A) 
* Sprechen sehr laut:  LWA = 75 dB(A) 
* Rufen normal:   LWA = 80 dB(A) 
* Rufen gehoben:  LWA = 90 dB(A) 
* Rufen sehr laut:  LWA = 95 dB(A) 
 
Dabei kann davon ausgegangen werden, dass mindestens eine Person Zuhörer ist, während eine 
andere spricht. Dies bedeutet, dass die Geräuschemission im Wesentlichen von 50 % der 
anwesenden Personen ausgeht. 
 
Der Impulszuschlag KI nach TA Lärm als Differenz des mittleren Takt-Maximalpegels LAFTeq und 
dem energieäquivalenten Dauerschallpegel Leq errechnet sich nach VDI 3770 in Abhängigkeit 
von der Anzahl der gleichzeitig Ărufenden bzw. sprechendenñ Personen wie folgt: 
  KI = 9,5 dB - 4,5 lg n 
 
  mit n = Anzahl der zur Immission beitragenden Personen. 
 
Für die Unterhaltung der Personen (Teilnehmer Feuerwehraktivitäten, Nutzer 
Dorfgemeinschaftshaus) im Freien vor den Eingängen sowie auf dem Weg zu den Fahrzeugen 
wurde gehobene Sprache mit 70 dB(A) zzgl. KI angesetzt.  
 
Im Einsatzfall wurde zusätzlich ein Sprecher mit gehobenem Rufen angesetzt, wenn 
beispielsweise der Einsatzleiter noch Kommandos geben muss.  
 
5.4.2 Emissionsansatz Parken 

In der vom Bayerischen Landesamt f¿r Umweltschutz verºffentlichten ĂParkplatzlªrmstudieñ 
werden die Ergebnisse von messtechnischen Untersuchungen, verbunden mit zusätzlichen 
Zählungen der Anzahl der Fahrzeugbewegungen an verschiedenen Parkplätzen, vorgestellt. Sie 
wird als Grundlage für Planungsempfehlungen bei Parkplätzen aus schallschutztechnischer Sicht 
benutzt. Dabei können die Geräusche eines Lieferwagens bzw. Kleinbusses mit einem zu-
lässigen Gesamtgewicht von 2,8 t mit denen eines Pkw gleichgesetzt werden. 
 
GemªÇ der ĂParkplatzlªrmstudieñ berechnet man die Gerªuschbelastung durch den Betrieb eines 
Parkplatzes durch Betrachtung der eigentlichen Parkvorgänge, wie z.B. An- und Abfahrt, 
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Motorstart und Türenschlagen, sowie dem Durchfahrverkehr. Näherungsweise kann dabei für N 
Parkbewegungen folgende Formel benutzt werden: 
 
    LWA = [ 63 + KPA + KI + KD + KStrO + 10 lg (B*N)] dB(A) 
 
  mit KPA = Zuschlag für die Parkplatzart  
   KI = Impulszuschlag  
   KD = Zuschlag für den Anteil des Fahrverkehrs  
   KStrO = Zuschlag für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen 
   N = Anzahl der Parkbewegungen je Stunde und  
       Bezugsgröße 
   KD = [2,5 lg (f x B - 9)] dB(A) für f x B > 10 Stellplätze 
   KD = 0 dB(A) für f x B < 10 Stellplätze 
   f = Anzahl der Stellplätze je Bezugsgröße 
   B = Bezugsgröße 
   f x B = Anzahl der Stellplätze 
 
Für die Anzahl f der Stellplätze je Bezugsgröße werden in Abhängigkeit von der Parkplatzart in 
der Parkplatzlärmstudie folgende Werte angegeben: 
 
Tabelle 2: Zuschläge für unterschiedliche Parkplatzarten  
 Zuschläge in dB(A) 
 Parkplatz für Parkplatzart für Impulse 
 KPA KI 

Pkw ï Parkplätze   

P+R-Parkplätze,  
Parkplätze an Wohnanlagen  
Besucher- und Mit- Arbeiterparkplätze, 

0 4 

Parkplätze an Gaststätten 3 4 

 
Für die Parkvorgänge im Zusammenhang mit der Nutzung des Vereinsheims für Feierlichkeiten 
wurde der Ansatz von Gaststätten berücksichtigt, für alle anderen Vorgänge ist der Ansatz als 
Mitarbeiter- oder Besucherparkplätze heranzuziehen.  
 
 
Der Zuschlag KStrO für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen beträgt wie folgt: 
 

¶ für asphaltierte Fahrgassen: KStrO  =    0 dB(A) 

¶ für Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm: KStrO  = 0,5 dB(A) 

¶ für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: KStrO  = 1,0 dB(A) 

¶ für wassergebundenen Decken (Kies): KStrO  = 2,5 dB(A) 

¶ für Natursteinpflaster: KStrO  = 3,0 dB(A) 
 
Die kurzzeitige Geräuschspitze beim Zuschlagen des Kofferraumdeckels an einem Pkw beläuft 
sich im Mittel auf einen Schallleistungspegel LWAF,max von 99,5 dB(A) und von einer Pkw-Tür auf 
einen Wert von 97,5 dB(A). 
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Bei Parkplätzen, bei denen sich die Verkehrsaufteilung auf die einzelnen Fahrstraßen genau 
abschätzen lässt, wird die Geräuschbelastung durch die getrennte Berechnung der Pegelanteile 
aus dem eigentlichen Parkvorgang (An- und Abfahrt, Türenschlagen usw.) und aus dem Durch-
fahrverkehr bestimmt. Die Geräusche für den Durchfahrverkehr werden entsprechend den 
Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen (RLS 90) ermittelt. Die Schallanteile für die Parkvor-
gänge und für den Fahrverkehr auf dem Parkplatz werden energetisch addiert, wobei dann für 
die eigentlichen Parkvorgänge auf den Stellplätzen der Impulszuschlag KI für die unterschiedli-
chen Parkplatzarten entsprechend obiger Tabelle berücksichtigt wird. 
 
Der Zuschlag KStrO für unterschiedliche Fahrbahnoberflächen beträgt für das getrennte Berech-
nungsverfahren wie folgt: 
 

¶ für asphaltierte Fahrgassen: KStrO  =    0 dB(A) 

¶ für Betonsteinpflaster mit Fugen < 3 mm: KStrO  = 1,0 dB(A) 

¶ für Betonsteinpflaster mit Fugen > 3 mm: KStrO  = 1,5 dB(A) 

¶ für wassergebundenen Decken (Kies): KStrO  = 4,0 dB(A) 

¶ für Natursteinpflaster: KStrO  = 5,0 dB(A) 
 
Nach Kap. 8.3.1 können die Fahrgeräusche im Bereich der Zufahrt nach den Emissionsansätzen 
der RLS 90 - Richtlinien für den Lärmschutz an Straßen ï berechnet werden. Der Emissionspegel 
Lm,E nach RLS 90 bei einer gleichmäßigen Vorbeifahrt mit 30 km/h ergibt eine Schalleistung von  

 
LWA = 92,4 dB(A). 

 
was, bezogen auf eine Geschwindigkeit von 20km/h, einer Schallleistung von LWA = 91,9 dB(A), 
und bei einer Geschwindigkeit von 10km/h einer Schallleistung von LWA = 87,6 dB(A) entspricht. 
 
5.4.3 Fahrgeräusche Lkw-Bewegungen ï hier Löschfahrzeug und Mannschaftsbus der 

Feuerwehr  

Bei der Prognose von Geräuschimmissionen von Verkehrsgeräuschen auf Betriebsgeländen hat 
sich bewährt, von vereinfachten Emissionsansätzen auszugehen. Nach der Lkw-Studie des 
HLUG von 2005 ist für das Fahrgeräusch eines Lkw auf dem Betriebsgelände von einer 
Schallleistung von LWA = 106 dB(A) bei einer Geschwindigkeit von 20 km/h auszugehen. Dieser 
Ansatz wurde hier auch für die Abfahrt / Anfahrt des Löschfahrzeugs sowie des 
Mannschaftsbusses angesetzt.  
 
5.4.4 Gebäudeabstrahlung 

Für das Dorfgemeinschaftshaus wurde die Gebäudeabstrahlung bei Nutzung für eine 
Familienfeierlichkeit berücksichtigt. Je nach Nutzung kann von unterschiedlichen Innenpegeln 
ausgegangen werden. Bei einer Familienfeierlichkeit mit Musik stellt sich in der Regel ein mittlerer 
Raumpegel LI auf Grundlage des mittleren Takt-Maximalpegels LAFTeq von 85 - 90 dB(A) bei 
einem Impulszuschlag KI von etwa 3 dB ein. Bei einer Ălautenñ Musikdarbietung in der Halle ist 
von einem mittleren Raumpegel LI auf Grundlage des mittleren Takt-Maximalpegels LAFTeq von 
rund 95 dB(A) bei einem Impulszuschlag von 3 dB auszugehen. Der Raumpegel kann bei Ăsehr 
lauterñ Musik (Konzert, Diskoveranstaltung usw.) allerdings auch Schalldruckpegel von 100 dB(A) 
bei einem Impulszuschlag von 3 dB und mehr annehmen.  
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Mittlerer Raumpegel LI auf Grundlage des energieäquivalenten Dauerschallpegels LAFeq: 
 
¶ Redevortrag und Sprechtheater: LAFeq å 75 dB(A) mit KI å 5 dB 
¶ Familienfeierlichkeit: LAFeq å 85 - 90 dB(A) mit KI å 3 dB 
¶ Musikveranstaltung: LAFeq å 90 - 100 dB(A) mit KI å 3 dB 

¶ Live-Konzert bzw. Diskoveranstaltung: LAFeq > 95 dB(A) und mehr mit KI å 3 dB  

Nach der Nutzungsbeschreibung finden im Dorfgemeinschaftshau im wesentlichen 
Familienfeierlichkeiten statt. Für die Beurteilung des Saals wurde daher eine Feierlichkeit bis in 
die Nachtzeit mit einem Raumpegel von LAFeq = 90 dB(A) zzgl. eines Zuschlags für Ton ï und 
Informationshaltigkeit KT = 3 dB herangezogen, wie er beispielsweise bei einer türkischen 
Hochzeit messtechnisch ermittelt wurde.  
 
Die Fenster wurden im geschlossenen Zustand mit einer Schalldämmung von 32 dB(A) 
angesetzt, wie sie einem Fenster mit Schallschutzklasse 2 entspricht. Im offenen Zustand tritt nur 
der Diffus-Freifeldsprung auf.  
 
Da die Eingangstür erst in einen Windfang und dann in die Garderobe führt, von der aus dann 
erst der Zugang zum Veranstaltungsraum erfolgt, wurde für den Windfang von einem deutlich 
reduzierten Raumpegel von rund 80 dB(A) ausgegangen, welcher über die zeitweise geöffnete 
Tür abgestrahlt wird. Im geschlossenen Zustand wurde die Tür mit einer Schalldämmung von 
20 dB(A) berücksichtigt.  
 

5.5 Betrachtete Vorgänge 

Es wurden die folgenden Szenarien berechnet:  
 
Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses für eine Familienfeierlichkeit bis in die Nachtzeit:  

¶ Gebäudeabstrahlung über 5 Stunden am Tag und über die volle lauteste Nachtstunde mit 
einem Raumpegel von LAFTm = 93 dB(A) 

¶ Fenster (4 Fenster plus Tür in der Südwand, 1 Fenster in der Nordwand, 2 Fenster in der 
Westwand) tagsüber 2 Stunden geschlossen und 3 Stunden vollständig geöffnet.  

¶ Fenster (4 Fenster plus Tür in der Südwand, 1 Fenster in der Nordwand, 2 Fenster in der 
Westwand) nachts 12min (20% der Zeit) vollständig geöffnet und 80% der Zeit geschlossen 

¶ Eingangstür zum Windfang tagsüber 2 Stunden geschlossen und 3 Stunden geöffnet, nachts 
in der lautesten Nachtstunde 12 Minuten geöffnet und 48min geschlossen.  

 
Kommunikation 

¶ jeweils 50 sprechende Personen für jeweils 5 Minuten Redezeit vor dem Eingang des 
Gebäudes am Tag und in der lautesten Nachtstunde.  

¶ Jeweils 50 sprechende Personen für jeweils 5 Minuten Redezeit im Bereich des Parkplatzes 
 
Parkvorgänge:  

¶ 30 Parkbewegungen tags (Ankunft) mit Ansatz Gaststätte und Parksuchverkehr 

¶ 30 Parkbewegungen in der lautesten Nachtstunde (nur Abfahrt) mit Ansatz Gaststätte 

¶ 30 Einfahrten tags, 30 Ausfahrten nachts 
 
Zur Information wurde auch noch ein Worstcase-Szenario für die Gebäudeabstrahlung mit 
durchgehender Öffnung aller Fenster und Türen.   
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Feuerwehr Übungsabend (alle Vorgänge tagsüber) 

¶ Unterhaltungen Bereich Parkplatz mit 5 sprechenden Personen (jeweils 5 Minuten Redezeit) 
vor dem Eingang Feuerwehr und 5 sprechenden Personen am Parkplatz neben 
Dorfgemeinschaftshaus 

¶ 4 Parkbewegungen und 4 An- oder Abfahrten auf den Parkplätzen am Feuerwehrhaus  

¶ 10 Parkbewegungen auf Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses 
 
Feuerwehr Kameradschaftsabend, ggf. bis nach 22 Uhr 

¶ Unterhaltungen Bereich Parkplatz mit 3 sprechenden Personen (jeweils 5 Minuten Redezeit) 
vor dem Eingang Feuerwehr vor und nach 22 Uhr 

¶ 2 Parkbewegungen und 2 An- oder Abfahrten auf den Parkplätzen am Feuerwehrhaus 
jeweils vor und nach 22 Uhr 

 
Feuerwehreinsatz: lauteste Nachtstunde nur Ein- oder Ausfahrt (tags alles mal 2) 
Unterhaltungen Bereich Parkplatz mit 5 sprechenden Personen (jeweils 5 Minuten Redezeit) und 
1 rufende Person (2 Minuten)vor dem Eingang Feuerwehr  

¶ 4 Parkbewegungen und 4 An- oder Abfahrten auf den Parkplätzen am Feuerwehrhaus  

¶ 4 Parkbewegungen auf Parkplatz des Dorfgemeinschaftshauses 

¶ Ausfahrt des Mannschaftsfahrzeugs und des Löschfahrzeugs (jeweils Ansatz Lkw) aus der 
Garage zur öffentlichen Straße (ohne Martinshorn).  

 

5.6 Berechnung der Beurteilungspegel durch die Nutzung des Dorfgemeinschafts-
hauses und des Feuerwehrgebäudes 

Die Berechnung der Beurteilungspegel Lr,nachts erfolgte unter Berücksichtigung der o. a. Emissi-
onsansätze und Häufigkeiten bzw. Einwirkzeiten in einer Ausbreitungsberechnung entsprechend 
der TA-Lärm nach DIN ISO 9613-2 in Verbindung mit der VDI 2571. Die meteorologische 
Korrektur Cmet nach Kapitel 8 der DIN ISO 9613-2 wurde programmintern entfernungsabhängig 
mit dem Korrekturfaktor für Meteorologie C0 = 2 dB, die Bodendämpfung nach Gleichung 10 der 
DIN-ISO 9613 Teil 2 berechnet.  
 
Der Beurteilungspegel Lr ist der aus dem Mittelungspegel LAeq des zu beurteilenden Geräusches 
und gegebenenfalls aus Zuschlägen gemäß dem Anhang der TA Lärm für Ton- und Informations-
haltigkeit, Impulshaltigkeit und für Tageszeiten mit erhöhter Empfindlichkeit gebildete Wert zur 
Kennzeichnung der mittleren Geräuschbelastung während jeder Beurteilungszeit. Der 
Beurteilungspegel ist diejenige Größe, auf die sich die Immissionsrichtwerte nach Nummer 6 der 
TA Lärm bezieht. Die Beurteilungszeit für den Tageszeitraum ist die Zeit zwischen 06.00 und 
22.00 Uhr, als Beurteilungszeit für den Nachtzeitraum von 22.00 - 06.00 Uhr wird die lauteste 
Nachtstunde herangezogen. 
 
Ein Zuschlag für Ton- oder Informationshaltigkeit wurde nicht erteilt. Eventuelle Zuschläge für 
Impulshaltigkeit wurden bereits in den gewählten Emissionsansätzen entsprechend dem Kap. 6.5 
berücksichtigt und sind in den Mittelungspegeln bereits beinhaltet.  
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Tabelle 3: Beurteilungspegel TAG Lr,tags durch die immissionsrelevanten Geräuschvorgänge 
durch die Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgebäudes 
(außerhalb der Ruhezeit).  

Geräuschquelle Lr,tags in dB(A) am Immissionsort 
 IP1 IP2 IP3a EG IP3b* OG IP4 

      

Familienfeierlichkeit im 
Dorfgemeinschaftshaus mit einem Raumpegel 
von LAFTm  = 93 dB(A) 

     

- 5 Stunden Gebäudeabstrahlung, davon 3 
Stunden mit offenen und 2 Stunden mit 
geschlossenen Fenstern 

- (in Klammern die Werte bei dauerhaft 
geöffneten Fenstern) 

28,0 
(30,2) 

27,5 
(29,5) 

33,5 
(36,1) 

35,4 
(38,0) 

33,6 
(35,9) 

- Unterhaltung im Parkplatzbereich und 
vor dem Gebäude 

7,4 5,6 22,3 24,3 17,3 

- Park- und Fahrbewegungen 11,8 10,3 24,4 26,7 20,4 

Beurteilungspegel Familienfeierlichkeit 
Dorfgemeinschaftshaus 

28 28 34 36 34 

      

Feuerwehr Übungsabend      

- Unterhaltung vor dem Gebäude und im 
Parkplatzbereich 

7,9 7,2 24,2 25,7 25,4 

- Park- und Fahrbewegungen 10,4 5,4 24,5 26,8 26,0 

Beurteilungspegel Feuerwehr 
Übungsabend 

12 9 27 29 29 

      

Feuerwehr Kameradschaftsabend       

- Unterhaltung vor dem Gebäude und im 
Parkplatzbereich 

6,4 5,7 22,8 24,3 24,1 

- Park- und Fahrbewegungen 6,9 1,2 21,2 23,5 22,9 

Beurteilungspegel Feuerwehr 
Übungsabend 

10 7 25 27 27 

      

Feuerwehreinsatz (Abfahrt und Rückkehr)      

- Kommunikation 23,1 22,4 36,5 38,0 40,8 

- Park- und Fahrbewegungen Pkw 13,1 7,7 24,3 28,2 28,9 

- Aus- und Einfahrt Einsatzfahrzeuge 17,7 13,2 30,2 31,2 34,4 

Beurteilungspegel Feuerwehreinsatz  25 23 38 39 42 

      

Richtwert der TA Lärm für allgemeines 
Wohngebiet 

55 55 55 55 55 

      

Kurzzeitige Geräuschspitzen 51 47 64 65 65 

      

* Kein öffenbares Fenster zu einem schutzbedürftigen Raum = kein Immissionsort 
 
Die Tabelle 3 zeigt die Beurteilungspegel, wenn alle Vorgänge außerhalb der Ruhezeiten 
stattfinden. Hier werden bei allen Szenarien an allen Immissionsorten die Richtwerte deutlich 
unterschritten. Selbst bei dauerhaft geöffneten Fenstern des Dorfgemeinschaftshauses (Werte in 
Klammern), bleiben die Beurteilungspegel weit unter den Richtwerten.  
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Für Vorgänge, die innerhalb der Ruhezeiten, also morgens zwischen 6 und 7Uhr, abends 
zwischen 20 und 22 Uhr oder sonntags nachmittags (zwischen 13 und 15 Uhr) stattfinden, ist bei 
Immissionsorten im Allgemeinen Wohngebiet ein Zuschlag von 6 dB(A) zu erteilen. Wird für den 
schlimmsten Fall angenommen, dass alle (!) Vorgänge innerhalb der Ruhezeiten stattfinden, 
bleiben die Beurteilungspegel der einzelnen Szenarien weiterhin deutlich unterhalb der 
Richtwerte.  
 
Selbst wenn die Szenarien Familienfeier im Dorfgemeinschaftshaus und ein Einsatz der 
Feuerwehr rechnerisch zusammen fallen werden die Richtwerte weiterhin unterschritten.  
 
Kurzzeitige Geräuschspitzen, die den Richtwert um mehr als die zulässigen 30 dB(A) tags 
überschreiten, sind nicht zu erwarten.  
 
Tagsüber ist am geplanten Wohnhaus mit keiner Beeinträchtigung durch die Nutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses und/oder die Feuerwehr zu rechnen.  
 
In der folgenden Tabelle wird der Nachtbetrieb dargestellt: 
 
Tabelle 4: Beurteilungspegel Nacht Lr,nachts in der lautesten Nachtstunde durch die 

immissionsrelevanten Geräuschvorgänge durch die Nutzung des 
Dorfgemeinschaftshauses und des Feuerwehrgebäudes  

Geräuschquelle Lr,nachts in dB(A) am Immissionsort 
 IP1 IP2 IP3a EG IP3b*OG IP4 

      

Familienfeierlichkeit im 
Dorfgemeinschaftshaus mit einem 
Raumpegel von LAFTm  = 93 dB(A) 

     

- 1 Stunde Gebäudeabstrahlung, davon 
12 Minuten mit offenen und 48 Minuten 
mit geschlossenen Fenstern 

- (in Klammern die Werte bei dauerhaft 
geöffneten Fenstern) 

28,3 
(35,3) 

27,9 
(34,8) 

34,3 
(41,2) 

36,2 
(43,1) 

34,1 
(41,0) 

- Unterhaltung im Parkplatzbereich und 
vor dem Gebäude 

19,5 17,7 34,4 36,4 29,4 

- Park- und Fahrbewegungen 20,9 19,4 33,5 35,8 29,5 

Beurteilungspegel Familienfeierlichkeit 
Dorfgemeinschaftshaus 

30 29 39 41 36 

      

Feuerwehr Kameradschaftsabend  
bis nach 22 Uhr 

     

- Unterhaltung vor dem Gebäude und im 
Parkplatzbereich 

18,4 17,7 34,8 36,3 36,1 

- Park- und Fahrbewegungen 18,9 13,2 33,2 35,5 34,9 

Beurteilungspegel Feuerwehr 
Kameradschaftsabend 

22 19 37 39 39 

      

Richtwert der TA Lärm für allgemeines 
Wohngebiet 

40 40 40 40 40 

      

Kurzzeitige Geräuschspitzen 51 47 64 65 65 
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Feuerwehreinsatz (Abfahrt oder 
Rückkehr) 

     

- Kommunikation 32,2 31,5 48,6 50,1 49,9 

- Park- und Fahrbewegungen Pkw 22,1 16,7 36,3 38,6 37,9 

- Aus- oder Einfahrt Einsatzfahrzeuge 26,8 22,3 42,3 43,3 43,5 

Beurteilungspegel Feuerwehreinsatz  34 32 50 51 51 

      

Immissionsrichtwert nachts für seltene 
Ereignisse  

55 55 55 55 55 

      

 
Wie die Tabelle 4 zeigt, kann eine Familienfeier an IP3 (1.OG Südostfassade rechnerisch zu einer 
Überschreitung des Nachtrichtwertes führen. In der aktuellen Planung ist hier kein Fenster zu 
einem schutzbedürftigen Raum vorgesehen. An allen anderen Immissionsorten wird der 
Richtwert bei Nutzung des Dorfgemeinschaftshauses unterschritten.  
 
Sollten die Fenster auf der Nordseite dauerhaft geöffnet sein, könnte dies zu einer Überschreitung 
des Richtwertes an IP3a und IP4 führen. In diesem Fall würden allerdings auch in der 
bestehenden Nachbarschaft Beurteilungspegel auftreten, die die Richtwerte (hier Dorfgebiet) 
überschreiten. Bei der Vermietung sollte die Stadt darauf hinweisen, dass die Fenster nach 
22 Uhr nicht mehr zu Lüftungszwecken genutzt werden sollten.  
 
Die Nutzung des Feuerwehrhauses für Kameradschaftsabende, die bis nach 22 Uhr dauern, führt 
nicht zu Überschreitungen der Richtwerte.  
 
Feuerwehreinsätze mit Ausfahrt (oder Rückkehr) der Einsatzfahrzeuge sowie der zugehörigen 
Kommunikationsgeräusche überschreiten am IP3 und IP4 die gebietsbezogenen Richtwerte für 
allgemeines Wohngebiet. Da solche Einsätze aber nur an wenigen Tagen im Jahr zu erwarten 
sind, können sie hier mit dem Richtwert für seltene Ereignisse verglichen werden. Dieser liegt 
gebietsunabhängig bei 55 dB(A) nachts und wird an keinem der untersuchten Immissionsorte 
überschritten.  
 
Das Schließen eines Kofferraumdeckels auf dem Parkplatz der Feuerwehr kann zu einer 
kurzzeitigen Geräuschspitze führen, die den Richtwert an IP3 und IP4 in der Nacht um mehr als 
die zulässigen 20 dB(A) überschreitet. Derartige Geräusche können aber auch im öffentlichen 
Straßenraum jederzeit auftreten. Die hier im Worst-case ermittelten Überschreitungen um 5 dB(A) 
werden in der Realität voraussichtlich nicht erreicht werden. Insbesondere auch da die zu Grunde 
liegende Parkplatzlärmstudie von 2006 noch von einem deutlich älteren Fahrzeugbestand 
ausgeht. Bei den heute aktuellen Fahrzeugen ist der Kofferraumschließmechanismus in aller 
Regel deutlich bedämpft, so dass die Emissionen hiervon geringer ausfallen.  
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6 Zusammenfassung 

In Ludwigsau-Reilos auf dem Grundstück Friedrich-Ludwig-Jahn-Str. 19 soll ein Wohnhaus 
errichtet werden. Da es sich außerhalb des Dorfgebietes befindet, wird hierfür ein Bebauungsplan 
aufgestellt, welcher Allgemeines Wohngebiet ausweisen wird. In unmittelbarer Nachbarschaft 
befinden sich ein Sportplatz des TSV Reilos 1956, der Standort der Freiwilligen Feuerwehr Reilos 
und das Dorfgemeinschaftshaus. Im Zusammenhang mit der Aufstellung des Bebauungsplanes 
und der Genehmigung für das geplante Wohngebäude wird durch das Regierungspräsidium 
Kassel ein Lärmgutachten gefordert, welches die Sportlärmimmissionen sowie die gewerblichen 
Emissionen durch das Dorfgemeinschaftshaus und die Feuerwehr untersucht.  
 
Die Berechnungen verschiedener Szenarien für die Nutzung des Sportplatzes zeigen, dass an 
den Fenstern schutzbedürftiger Räume des geplanten Wohnhauses keine Überschreitungen der 
Richtwerte durch die Sportausübung und die Nutzung des Vereinsheims zu erwarten sind. Bei 
Nutzung des Vereinsheims bis in die Nachtzeit können Parkvorgänge direkt am Vereinsheim 
durch das Schließen des Kofferraumdeckels rechnerisch zu einer Überschreitung des 
Richtwertes für kurzzeitige Geräuschspitzen führen. Hier ist anzumerken, dass die Ansätze der 
Parkplatzlärmstudie von 2006 einen älteren Fahrzeugbestand berücksichtigt und heute 
überwiegend von bedämpften Kofferraumdeckeln auszugehen ist, so dass die Berechnung eine 
Überbewertung darstellt. Abhilfe gegen die kurzfristigen Geräuschspitzen kann durch Nutzung 
der Parkflächen westlich des Dorfgemeinschaftshauses geschaffen werden.   
 
Die Berechnung verschiedener Nutzungsszenarien für das Dorfgemeinschaftshaus zeigen, dass 
auch bei einer Feierlichkeit bis in die Nachtzeit nicht von Überschreitungen der Richtwerte am 
geplanten Wohnhaus auszugehen ist. Es sollte aber durch die Stadt darauf hingewirkt werden, 
dass die Fenster, insbesondere an der Nord- und Westseite des Veranstaltungsraumes durch die 
Nutzer nachts geschlossen bleiben und nicht zur Lüftung verwendet werden. Bei einer 
durchgehenden Öffnung der Fenster ist sonst auch mit einer Überschreitung der Richtwerte in 
der Bestandsbebauung zu rechnen.  
 
Die Berechnung verschiedener Szenarien für das Feuerwehrgebäude zeigen, dass die 
regelmäßige Nutzung für Übungsabende und Kameradschaftstreffen nicht zu Überschreitungen 
der Richtwerte führt. Parkvorgänge an der Feuerwehr können nachts, wie bei der Sport-
Vereinsheimnutzung zu einer Überschreitung der Richtwerte für kurzzeitige Geräuschspitzen 
führen. Auch hier gilt, dass eine Nutzung des westlichen Parkplatzes Abhilfe schaffen kann. 
Einsatzfahrten der Feuerwehr können nachts die gebietsbezogenen Richtwerte der TA Lärm 
überschreiten. Bei einer Dorffeuerwehr der hiesigen Größe sowie aus den Statistiken der letzten 
Jahre ist aber davon auszugehen, dass nächtliche Noteinsätze in weniger als 10 Nächten im Jahr 
stattfinden und somit unter die seltenen Ereignisse fallen. Der Richtwert für seltene Ereignisse 
wird nicht überschritten. Die Nutzung des Martinshornes erfolgt erst auf der öffentlichen Straße, 
sofern dies zur Gefahrenabwehr notwendig ist, und ist nicht dem Anlagengeräusch zu zurechnen.  
 
Für die Berechnungen der Beurteilungspegel wurden jeweils Worst-Case-Szenarien hinsichtlich 
der Zahl der Zuschauer oder Besucher, der Parkvorgänge und der Schallleistungen 
berücksichtigt. Die Berechnungen zeigen, dass durch die Nutzung der Sportanlage, der 
Feuerwehr und des Dorfgemeinschaftshauses keine Überschreitungen der Richtwerte für 
Allgemeines Wohngebiet am geplanten Wohnhaus zu erwarten sind und somit die Wohnnutzung 
nicht zu einer Einschränkung des Betriebs der Sportanlage, des Dorfgemeinschaftshauses oder 
der Feuerwehr führt.  
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Der Grad der Lärmbelästigung im Einwirkungsbereich von Sportanlagen ist auch vom Verhalten 
der anwesenden Personen abhängig, wobei die beschriebenen Emissionsansätze auf der si-
cheren Seite liegen. Die Unsicherheit der Schallausbreitungsberechnung beträgt bei den vorlie-
genden Entfernungen ±3 dB(A). Wird der Beurteilungspegel durch Messung ermittelt, ist zum 
Vergleich mit den Immissionsrichtwerten nach § 2 der 18.BImSchV der um 3 dB(A) verminderte 
Beurteilungspegel heranzuziehen.  
 
Für die Berechnungen nach TA Lärm wird die Aussageunsicherheit der Ausbreitungsberechnung 
nach Tabelle 5 der DIN ISO 9613 formal mit ± 3 dB(A) angegeben. Für die Szenarien wurde 
jeweils von einem Worst-Case-Szenario ausgegangen.  
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Lärm- und Erschütterungsschutz 
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